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Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau informiert  
über Mitteilungspflicht landwirtschaftlicher Betriebe zu  
düngerechtlichen Daten  
 
Neue Landesverordnung verpflichtet alle Betriebe, die Flächen in Sachsen- 
Anhalt bewirtschaften, zur elektronischen Übermittlung an die Landesanstalt 
bis zum 31. Oktober 2021 
 
Bereits im Jahr 2020 waren Betriebe mit Flächen in sogenannten „roten“ Ge-
bieten verpflichtet, bestimmte nach Düngeverordnung (DüV) aufzeichnungs-
pflichtige Daten, an die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sach-
sen-Anhalt (LLG) zu übermitteln. 
 
Mit der am 20. August 2021 in Kraft getretenen neuen „Verordnung über dün-
gerechtliche Mitteilungspflichten“ (DüngeMitteilungsVO) besteht nunmehr eine 
Mitteilungspflicht für alle Betriebe, die Flächen in Sachsen-Anhalt bewirtschaf-
ten - auch dann, wenn sich keine der betrieblichen Flächen in einem Nitratge-
biet befindet. Diese Pflicht gilt auch für Betriebe, die ihren Betriebssitz in ande-
ren Bundesländern haben. Zwischen Betrieben mit und ohne Flächen in Nitrat-
gebieten gibt es jetzt nur noch einen Unterschied im Umfang der digital zu 
übersendenden Daten an die LLG.  
 
Alle Betriebe müssen sich daher auf die bis zum 31. Oktober 2021 zu erfol-
gende Übersendung einstellen. Dabei müssen die zugesandten Dateien den 
inhaltlichen und strukturellen Vorgaben der LLG entsprechen. Aus den bereit-
gestellten Landesprogrammen DüProNP oder BESyD lassen sich die notwen-
digen Dateien vergleichsweise einfach erstellen – vorausgesetzt, es werden 
die neuesten Programmversionen genutzt. Für Anbieter von Programmen Drit-
ter wurden die vorgegebenen Strukturen anhand einer Beschreibung der Ex-
portschnittstelle bereits in entsprechenden Hinweisen veröffentlicht. Darüber 
hinaus stellt die LLG spezielle Excel-Tabellenvorlagen zur Verfügung.  
 
Weitere Informationen sind unter www.llg.sachsen-anhalt.de  (Thema Pflanze-
nernährung und Düngung > Verordnung über düngerechtliche Mitteilungs-
pflichten) nachzulesen. Das Informationsangebot sollte genutzt werden, da 
sich so unnötige Fehler und Nachfragen vermeiden lassen. 
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